
Kommunale Jugendarbeit im 

Landkreis Fürth



Gesetzlicher Auftrag

§§ 11 – 14 SGBVIII



Kinder- und Jugendarbeit

 Förderung kultureller und präventiver Veranstaltungen

 Berufsinfotag

 Kinder- und Jugendaktivwochen

 Theaterreisen

 Musikförderung (SZENE & Der Landkreis rockt)

 Sportveranstaltungen

 Fortbildungen & Seminare

 Jobchecker

 Beratung & Information





Erzieherischer/Präventiver Kinder- und Jugendschutz

 Präventionsprojekte zum Schutz vor Gewalt und 
sexuellem Missbrauch

 Schulprojekte und Veranstaltungen in 
Kindertagesstätten

 Beratung & Information

 Präventionstheater

 Fortbildungen/Seminare für Multiplikator*innen 

 Projekte zur Medienkompetenz in 
Zusammenarbeit mit Jugendhäusern/Treffs

 Eltern- und Informationsabende/Fachsymposien





Medien

 Elternabende

 Workshops und Seminare

 Beratung & Information zur Medienkompetenz

 Aktive Medienarbeit



Medienarbeit aktiv



Spielmobil

 Planung, Organisation, Durchführung und Reflexion 
der Spieleinsätze von Juni bis September

 Schulische Angebote (Bewegungswandertag, 
Klötzchenbaustelle, Fadenspiel-Pass)

 Spielpädagogische Beratung

 Koordination und Verleih (ca.100 Verleihe pro Saison)

 Feste-Spielbus

 Geocaching





Spielen geht 

auch in Zeiten 

von Corona



Weitere Tätigkeitsfelder:

 FSJ-Kulturstelle seit 2011

 Möglichkeit von Praktika 
(vor allem beim 
Spielmobil)

 Einsatz von jungen 
Menschen, die 
Sozialstunden ableisten 

 Geschlechtsspezifische 
Arbeit (Mädchen AK des 
Landkreises)

 Schuldenprävention in 
Kooperation mit der 
Sparkasse und Diakonie 
Fürth



Kindeswohl & Insoweit erfahrene Fachkraft

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag

 Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das 
Gefährdungsrisiko in Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird….

 In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, ist sicherzustellen, dass deren 
Fachkräfte den Schutzauftrag nach Abs.1 in entsprechender Weise 
wahrnehmen und zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit 
erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen.



Gremien

 Jugendhilfeausschuss

 Runder Tisch Familie

 Mädchen AK im Landkreis & in der Metropolregion

 1-2-3 e.V. Arbeitstreffen

 Medien AK Stadt und Landkreis Fürth

 Treffen der Jugendbeauftragten

 Treffen der mittelfränkischen Jugendpfleger*innen

 Regionale Bibliotheksverbände + KommJa in Mittelfranken

 Bayerisches Spielmobiltreffen und Treffen der Spielmobile Bundesweit

 Kinderschutzgruppe intern & extern

 Arbeitsgruppe „Systemsprenger“

Wichtige Partner*innen:

 Offene Kinder und Jugendarbeit in den Städten und Gemeinden

 Vereine, Verbände, KJR, BezJR, BJR

 Schulen, Kindertageseinrichtungen

 Gemeinden & Städte

 Polizei, Gesundheitsamt, Ärzte, Beratungsstellen …



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihr Team der Kommunalen Jugendarbeit

Grit Eißler Spielmobil & Spielpädagogik

Manuela Himmelhuber Präventiver Kinder- und Jugendschutz & insoweit erfahrene Fachkraft

Severin Scheeler Präventiver Kinder- und Jugendschutz und Medienarbeit

Andrea Breitenbach Kommunale Jugendpflegerin


